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sen ist. Andere Staaten aber wollen Kin-
der nur dann vor kommerzieller sexuel-
ler Ausbeutung schitzen, wenn sie das
Schutzalter noch nicht erreicht haben.
Dies obschon auch in der 1999 verab-
schiedeten Konvention der internationa-
len Arbeitsorganisation (ILO) tber Ver-
bot und unverzigliche Abschaffung der
schlimmsten Formen der Kinderarbeit in
Artikel 3 steht, dass die Unterzeichner-
staaten unverzlglich Massnahmen ein-
zuleiten haben, um Kinder und Jugend-
liche unter achtzehn Jahren wirksam zu
schiitzen unter anderem vor Prostitution
und dem Einsatz fir pornographische
Darstellungen.  Auch  die  beiden
UNO-Sonderberichterstatter zu Kinder-
handel, Kinderpornographie und Kin-
derprostitution (Prof. Vitit Muntabhorn
und Ms. Calcetas-Santos) nahmen klar
Stellung fur die Schutzaltersgrenze acht-
zehn im Bereich Kinderprostitution, Kin-

KINDERRECHTE

Konsens besteht darin, dass das Proto-
koll auch das Thema Kindersextouris-
mus umfassen wird. Das Protokoll soll
ausserdem als rechtliche Grundlage fir
Auslieferungen gelten, sofern zwischen
den betroffenen Staaten kein Ausliefe-
rungsabkommen besteht und ein Tater
nur aufgrund eines solchen Abkom-
mens ausgeliefert werden kann.

Zur Diskussion steht nach wie vor, ob
Staaten, welche ihte Staatsblrger nicht
ausliefern  (wie  beispielsweise  die
Schweiz) durch das Protokoll gezwun-
gen werden, exterritoriale Strafverfol-
gungen durchzufthren.

Ein wichtiger Punkt ist ausserdem,
dass die Lander gezwungen werden, fr
kinderfreundliche Strafverfahren zu sor-
gen.

Die grossen internationalen Nichtregie-
rungsorganisationen standen dem Zu-

gegeniber, so auch ECPAT Internatio-
nal. Die Meinung bestand, dass mit Art.
34 und 35 in der UNO-Kinderrechtskon-
vention bereits recht griffige Instrumen-
te zur Bekampfung der kommerzieilen
sexuellen Ausbeutung von Kindern be-
stehen. Heute unterstlitzt ECPAT Inter-
national die Arbeit am Protokoll und
hofft, dass es als Zusatzprotokoll und
nicht nur als fakultatives Protokoll dekla-
riert wird. Die aktuellen Diskussionen
gerade im Bereich Schutzalter sowie
Kinderpornographie zeigen, dass der
Diskurs um die Begrifflichkeit eine ent-
scheidende Voraussetzung ist fir eine
effiziente und verbindliche Umsetzung
der in der UNO-Kinderrechtskonvention
vereinbarten Grundsatze.

- Focol Point on Sexual exploitation of children,
Information, volume 2, April 1999

— Pluss Christine, Feriengltick aus Kinderhanden,
rotpunktverlag, 1999

derhandel und Kinderpornographie.

satzprotokoll anfanglich eher skeptisch

- Eigene Recherchen

Buchbesprechung des Verlags:

SEXUELLE AUSBEUTUNG VON BUBEN

Pravention in der soziokulturellen Animation

Buben werden als Opfer von sexueller Gewalt noch kaum
wahrgenommen und akzeptiert. Damit hangt auch das
Nichterkennen der schwerwiegenden Folgen der sexuellen
Ausbeutung der Buben zusammen. Das hat mit den Erwar-
tungen an das Mannsein in der Gesellschaft zu tun, wo im-
mer noch die Vorstellung vorherrscht, dass Manner beim Sex
die Initiative ergreifen und nichts mit sich geschehen lassen,
was sie nicht wollen. Es wird erwartet, dass sie sich selbst zu
schitzen wissen. Dieses Bild wird auch auf Buben und mann-
liche Jugendliche tbertragen. Opfer sexueller Gewalt zu wer-
den, passt einfach nicht zu dem seit Jahrtausenden vermit-
telten Bild von Buben und Mannern. Manner haben in unse-
rer Gesellschaft selten erfahren, dass sie auch Opfer sein
kénnen.

Die Buben werden in ihrer Sozialisation immer wieder mit
Mannern konfrontiert, die stark und machtig sind. Manner
werden zu Gewinnern erzogen. Manner werden dusserst sel-
ten als Opfer dargestellt, und Schmerzen werden von Helden
immer ertragen ohne zu klagen. Das fihrt dazu, dass ein
Bub, der sexuelle Gewalt erfahrt, dies in der Regel noch mehr
versucht zu verbergen, als Madchen dies tun.

Sexuelle Ausbeutung von Buben wird sowohl in der Of-
fentlichkeit wie auch von Fachpersonen im Sozialbereich
noch kaum thematisiert oder oft gar als Thema abgewehrt.
Dies zeigt sich nicht zuletzt in der Tatsache, dass es bis heu-
te erst vereinzelt Praventionskonzepte sowie Hilfsangebote
fur betroffene Buben und Méanner gibt. Obwohl seit lange-
rem viel Uber sexuelle Ausbeutung von Kindern publiziert

wird, bleibt sexuelle Ausbeutung von Buben ein Tabu. Stu-
dien und Statistiken zeigen, dass ungefahr jeder siebte Bub
in seiner Kindheit oder Jugend einer Art von sexueller Aus-
beutung ausgesetzt ist.

Sexuelle Ausbeutung von Buben geschieht nach den
Wiinschen der Tater und Taterinnen, ohne Ricksichtnahme
auf die bei den Buben ausgeldsten Entwicklungs- und Ver-
haltensstérungen. Die Tater und Taterinnen befriedigen sich
sexuell in egoistischer Weise auf Kosten der Buben. Die Bu-
ben werden ausgebeutet.

In dieser Arbeit werden Handlungsansatze und Schluss-
folgerungen fiir die Pravention sexueller Ausbeutung von Bu-
ben im Alter von etwa 5 bis 16 Jahren entwickelt. Es gibt bis
heute noch wenige professionelle Konzepte und Projekte in
der Schweiz, wo mittels geschlechtsspezifischer Bubenarbeit
versucht wird, der sexuellen Ausbeutung von Buben entge-
genzuwirken. Die vorliegenden Erkenntnisse sollen dazu an-
regen, Praventionsarbeit im Freizeitbereich der Buben und
jungen Manner zu leisten.

Professionelle Arbeiterinnen im Sozialbereich mussen den
Hinweisen und Signalen sexueller Ausbeutung nachgehen,
um die Weiterfiihrung dieser folgenschweren Gewalttaten
zu verhindern. Die soziokulturelle Animation kann und muss
zur Pravention sexueller Ausbeutung von Buben beitragen.

Edition Soziothek, Sozialwissenschaftlicher Fachverlag
Lorrainstrasse 52, 3013 Bern,
Telefon 031/321 76 14, Fax 031/321 68 45

Fachzeitschrift Heim  2/2000 ®




	Sexuelle Ausbeutung von Buben : Prävention in der soziokulturellen Animation [Herbie Ammann]

